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Gleisbelegung Bahnhof Bern 2020 

Unter Berücksichtigung der PNL in den Gleisen 12 und 13 ist ab 2020 folgender Rollmateri-
aleinsatz geplant (maximale Zuglängen in HVZ): 

• RE Bern – Neuenburg:  2 Lötschberger + 1 NINA 3-teilig = 172 m 

• S51: 1 RBDe-Jumbo = 90  

• S5:   2 NINA 4-teilig + 1 NINA 3-teilig = 172 m 

• S6:   1 MUTZ 103 m 

Abbildung 9-1:  Belegung Perron 6 im Horizont 2020 (Maximallängen in HVZ zur vollen Stunde) 

 

Mit diesen Zuglängen werden die Gesamt-PNL der Gleise 12 und 13 eingehalten, die PNL 
der Abschnitte A und B jedoch nicht immer. Die mit dem Stellwerkersatz verbundene Anpas-
sung der Signalanlagen muss diese Anforderung berücksichtigen. 

Die dargestellte Situation zeigt eine S5, welche aus 2 NINA 4-teilig und 1 NINA 3-teilig gebil-
det ist, was eine Zuglänge von 172 m ergibt. Zusammen mit einem S6-Zug von 103 m ergibt 
das eine Gesamtlänge von 274 m auf. Falls aufgrund der Nachfrageentwicklung der Bedarf 
entsteht, die S5 mit 3 NINIA 4-teilig zu fahren (186 m), ergibt sich eine Gesamtlänge von 
289 m. Somit können die Züge nicht mehr im Gleis 12 angenommen werden, was die be-
triebliche Flexibilität einschränkt. In diesem Fall ist die Zustimmung des Betriebs erforderlich. 

9.2 Verstärkungen in HVZ und Tagesabstellungen (Normalspur) 

Auf den meisten Linien der S-Bahn Bern wird der Kapazitätsbedarf in der HVZ durch Mehr-
fachtraktion abgedeckt. Dies erfordert ein effizientes Stärken und Schwächen der Züge und 
entsprechende Abstellmöglichkeiten während des Tages. Das Stilllager zwischen den HVZ 
am Morgen und am Abend kann für den Unterhalt genutzt werden.  

Bei Durchmesserlinien ist das Stärken und Schwächen im Knoten Bern nicht möglich, einer-
seits wegen der anzustrebenden kurzen Aufenthaltszeit und andererseits durch den Be-
triebsablauf im Knoten. Folglich muss es an den Linienendpunkten geschehen. An einigen 
Endpunkten ist dies relativ problemlos möglich und geschieht schon heute. Es gibt aber auch 
Endpunkte, wo dies nicht möglich ist. An neuen Endpunkten muss dies bei der Planung be-
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rücksichtigt werden. Wenn zwar das Stärken und Schwächen möglich ist, aber kein Platz 
zum Abstellen vorhanden ist, müssen die Fahrzeuge weggefahren werden können, d.h. es 
müssen die Trassen zur Verfügung stehen und gegebenenfalls Platz für Zwischenabstellun-
gen. 

Das Produktionskonzept für den Horizont 2025 wurde auf der Basis des Fahrplanangebots 
und des Rollmaterialeinsatzes erstellt. Das Produktionskonzept geht zudem von einer neuen 
Instandhaltungsanlage im Westen von Bern aus. Diese Annahme beruht auf einer Studie der 
BLS, welche zeigt, dass ein neuer Standort westlich von Bern am besten an Fahrzeugstillla-
ger, die sich aus dem Fahrplankonzept ergeben, angebunden werden kann. Eine zweite 
Werkstatt, vorzugsweise im Raum Thun/Spiez, führt zu einer Entspannung beim Trassenbe-
darf. 

Mit dem erarbeiteten Produktionskonzept wurden Anforderungen und Konsequenzen für das 
Abstellen von Zügen, das Stärken/Schwächen sowie für die Stilllager für Instandhaltung, 
Leerfahrten und Trassenbedarf analysiert. Die Anforderungen an die Abstellungen (Nachtab-
stellungen) werden im Kapitel 9.3 dargelegt. Im Folgenden werden die Anforderungen an das 
Stärken und Schwächen der Züge sowie die Tagesabstellungen behandelt. 

Knoten Bern 

Durch die neuen RE-Durchbindungen, die Durchbindung der S-Bahn von Brünnen Richtung 
Langnau und die geringere Anzahl von HVZ-Zusatzzügen im Zielkonzept der 2. TE reduzie-
ren sich die Anforderungen bezüglich Stärken/Schwächen im Knoten Bern. Es gibt nur noch 
1 Linie des Regionalverkehrs (RE Bern – Luzern), bei der Stärken/Schwächen in Bern vorge-
sehen ist, und nur noch 2 S-Bahn-Zusatzzüge am Morgen, die im Knoten Bern abgestellt 
werden müssen. Die S5 und die S52, ebenfalls Radiallinien, werden nicht in Bern sondern in 
Neuenburg gestärkt und geschwächt bzw. in Kerzers geflügelt. 
 

ab 2017 Sobald die RE-Linien Bern – Luzern und Bern – Neuenburg auf Lötschberger um-
gestellt sind, besteht der Bedarf nach Stärken/Schwächen und Tagesabstellungen 
im Knoten Bern. Lösungen müssen in der Umlaufplanung in Zusammenarbeit mit 
den Knotenplanern der SBB gefunden werden. 

Zielkonzept RE Bern – Luzern (Lötschberger): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Die HVZ-Verstärkungen (3 Fahrzeuge) müssen im Knoten Bern abgestellt werden 
können. Wenn das nicht möglich ist, sind die Fahrzeuge vorzugsweise Richtung 
Westen abzustellen. 

 S-Bahn: 
Am Morgen gibt es 2 HVZ-Züge. 
 •  Thun – Bern  /  Bern – Thun  
 •  Langnau – Bern 
Der Zug von Thun muss tagsüber im Knoten Bern abgestellt werden, weil am 
Abend die Gegenleistung erfolgt. Wenn die Fahrzeuge nicht im Knoten Bern abge-
stellt werden können, sind sie vorzugsweise Richtung Westen abzustellen. 
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Münsingen (S1) 

Zielkonzept S1 (MUTZ): 
1 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Im Zuge des 3-gleisigen Ausbaus bis Münsingen wird auch die Anlage im Bahnhof 
Münsingen angepasst. Die mittige Gleisanlage muss einen 210 m langen Zug am 
Perron und zusätzlich 1 abgestelltes Fahrzeug aufnehmen können. Das abgestellte 
Fahrzeug muss unabhängig von der wendenden S-Bahn Richtung Thun oder Güm-
ligen wegfahren können. 
Für die übrigen Umläufe der S1 ist Stärken/Schwächen in Freiburg vorgesehen. 

Freiburg (S1) 

Zielkonzept S1 (MUTZ): 
3 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Die Abstellgleiskapazität in Freiburg ist bzgl. Tagesabstellungen kein Problem. 

Laupen (S2 bzw. S12) 

ab 2020 S2 (NSF): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Das Auszugsgleis im Projekt Bahnhofverschiebung Laupen ist mit 220 m geplant, 
mit einer Option für zusätzliche 110 m. Die 2 Fahrzeuge können in Laupen abge-
stellt werden. Der 3. Umlauf, der in der HVZ in Doppeltraktion verkehrt, wird in 
Langnau gestärkt/geschwächt. 

Zielkonzept S12 (MUTZ): 
3 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Mit der Verlängerungsoption des Auszugsgleises können in Laupen 3 Fahrzeuge 
abgestellt werden. Für die übrigen Umläufe ist Stärken/Schwächen in Thun vorge-
sehen. 

Thun (S12, S4) 

Zielkonzept S12 (MUTZ): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 

 S4 (NSF): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Die Abstellgleiskapazität in Thun ist bzgl. Tagesabstellungen kein Problem. 

Langnau (RE, S2) 

ab 2017 RE Bern – Luzern (Lötschberger): 
Gemäss Angebotsplanung soll ein RE am Morgen (Bern an 7.24) in Langnau ge-
stärkt werden, d.h. der Zug soll von Langnau in Dreifachtraktion nach Bern fahren. 
Das Stärken in Langnau ist aufgrund der fahrplantechnisch zu kurzen Haltezeit je-
doch nicht möglich. Es müssen alternative Lösungen in der Umlaufplanung oder in 
der Fahrplanüberarbeitung gesucht werden. 

ab 2020 S2 (NSF): 
1 x Stärken/Schwächen je HVZ 

Zielkonzept S2 (NSF): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
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Die Abstellgleiskapazität in Langnau ist bzgl. Tagesabstellungen kein Problem. 

Bern Brünnen (S2) 

Zielkonzept S2 (NSF): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Die neu zu bauende Anlage in Brünnen muss entweder die Tagesabstellung von 2 
Fahrzeugen erlauben oder die Fahrzeuge müssen Richtung Riedbach oder Rich-
tung Bümpliz/Bern überführt werden können. Für Riedbach braucht das Wendegleis 
eine Anbindung Richtung Westen. Für die übrigen Umläufe der S2 ist Stärken/-
Schwächen in Langnau vorgesehen. 

Belp (S3/S31) 

Zielkonzept S3/S31 (MUTZ): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
In Belp ist eine Tagesabstellung (1 Fahrzeug) in Gleis 1 möglich. Eine zweite ist im 
Gleis 81-91 möglich. Es müsste dazu elektrifiziert werden (vgl. Kapitel 8.9). Für die 
übrigen Umläufe ist Stärken/Schwächen in Biel vorgesehen. 

Biel (S3/S31) 

Zielkonzept S3/S31 (MUTZ): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Die Abstellgleiskapazität in Biel ist bzgl. Tagesabstellungen kein Problem. 

Burgdorf (S4, RE) 

Zielkonzept S4 (NSF): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Zwischen Burgdorf und Solothurn sowie zwischen Burgdorf und Sumiswald-Grünen 
kann die S4 nur mit einem NSF fahren. Alle Doppeltraktionen, die Richtung Bern 
nötig sind, müssen in Burgdorf bei- oder weggestellt werden. 

 RE Ne-Bn-Bdf-Th (NINA 4-teilig): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
Zwischen Burgdorf und Thun verkehrt der RE nur mit 1 NINA. Alle Doppeltraktio-
nen, die Richtung Bern/Neuenburg nötig sind, müssen in Burgdorf bei- oder wegge-
stellt werden. 

 Die S4 verkehrt in Burgdorf in den Gleisen 1 und 4, der RE in den Gleisen 1, 4, 5 
oder 11. Die Abstellungen sind in den Gleisen ... möglich. Anlageseitig sind die An-
forderungen erfüllt. Es sind jedoch Anpassungen an der Signalisierung bzw. am 
Stellwerk erforderlich.  
Falls Überführungen nach Oberburg (Instandhaltung) erfolgen sollen, reicht die 
Anlage in Burgdorf möglicherweise nicht. Die Anforderungen müssten neu definiert 
und geprüft werden. 

Neuenburg (RE, S5) 

Zielkonzept RE1 Neuenburg – Bern – Burgdorf – Thun (NINA 4-teilig): 
2 x Stärken/Schwächen je HVZ 
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 S5 und RE2 Neuenburg – Bern – Brig/Zweisimmen (Lötschberger) 
Die S5 verkehrt mit 1 - 3, der RE2 mit 3 - 4 Fahrzeugen. Die Umläufe von S5 und 
RE2 sind verknüpft. In Neuenburg gibt es zwei Probleme: 
1) Für 4 Lötschberger (248m) ist die Perronlänge nicht ausreichend (230m). 
2) 1 - 2 Fahrzeuge müssen für den RE voraufgestellt werden. Die S5 fährt in ein 
besetztes Gleis ein. Der entstehende Fahrzeitverlust führt dazu, dass der An-
schluss an den FV Richtung Biel nicht garantiert werden kann (Umsteigezeit < 4'). 

 Die Abstellgleiskapazität in Neuenburg ist bzgl. Tagesabstellungen kein Problem. 
Für das Problem der ungenügenden Perronlänge und die betrieblichen Probleme 
(Stärken/Schwächen) müssen bauliche und signalisationstechnische Lösungen 
geprüft werden.  

Fazit: 

• Die Planung für den Knoten Bern muss die Bedürfnisse bzgl. Stärken/Schwächen des RE 
Bern – Luzern und den Bedarf für Tagesabstellungen berücksichtigen (3 Lötschberger 
und 2 S-Bahn-Zusatzzüge). Wenn die Fahrzeuge nicht im Knoten Bern abgestellt werden 
können, sind diese vorzugsweise in Richtung Westen abzustellen. Für das Überführen 
von Kompositionen in die Abstellanlagen oder die Instandhaltung stehen während der 
HVZ durch den Knoten Bern keine Trassen zur Verfügung. 

• In Freiburg, Thun, Langnau und Biel sind keine Probleme bzgl. Stärken/Schwächen und 
Tagesabstellungen zu erwarten. 

• Bei den neuen Anlagen in Münsingen, Laupen und Brünnen müssen die entsprechenden 
Anforderungen in der Planung berücksichtigt werden. 

• In Belp, Burgdorf und Neuenburg sind Anpassungen an den bestehenden Anlagen erfor-
derlich. Für Neuenburg muss in einer Studie der Umfang der notwendigen Anpassungen 
ermittelt werden. 

• Für den RE Bern – Luzern müssen in der Umlaufplanung oder in der Fahrplanüberarbei-
tung Lösungen gesucht werden, wie die erforderlichen Kapazitäten in den HVZ bereitge-
stellt werden können. 

• Wenn das Stärken/Schwächen und die Tagesabstellungen nicht wie vorgesehen realisiert 
werden können, werden mehr Überfuhren an den jeweils anderen Linienendpunkt not-
wendig, was höhere Produktionskosten zur Folge hat. 

• Falls die Annahme bzgl. Unterhaltsstrategie (neue Unterhaltsanlage im Westen von Bern) 
nicht zutrifft, muss die Situation neu beurteilt werden. 

9.3 Abstellkonzept (Normalspur) 

Der Bedarf an Abstellgleisen für Nachtabstellungen wird in den nächsten Jahren zunehmen. 
Gleichzeitig wird die Abstellkapazität zurückgehen. Aufgrund der Bauarbeiten für die grossen 
Infrastrukturprojekte werden heutige Abstellungmöglichkeiten wegfallen. Ab 2016 entfallen in 
Bern Wylerfeld ca. 500 m. Ab 2020 steht das Depot Aebimatt mit ca. 600 m Abstellgleisen 
nicht mehr zur Verfügung, ebenso die Abstellmöglichkeiten in Bern Weyermannshaus (ca. 
600 m) und Holligen (ca. 340 m). 
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Insgesamt ist im Perimeter der S-Bahn Bern zwar immer noch genügend Abstellkapazität 
vorhanden, aber die Reserven liegen an peripheren Standorten. Die Abstellkapazität im Kno-
ten Bern nimmt in den nächsten 10 Jahren um über 2000 m ab. Kritisch wird es ab 2020. 
(Bedarf und Kapazität für alle Standorte siehe Anhang H) 

Tabelle 9-1: Abstellkapazität und -bedarf im Perimeter der S-Bahn Bern (in Meter) 

 2015 ab 2017 ab 2020 ab 2025 
Kapazität 13'500 13'030 11'920 11'840 

Bedarf 10'600 9'950 10'940 10'720 

Differenz 2'900 3'080 980 1'120 

Tabelle 9-2: Abstellkapazität im Knoten Bern (in Meter) 

 2015 ab 2017 ab 2020 ab 2025 
Kapazität 4'050 3'520 1990 1'990 

 

Die ungünstige Verteilung der Abstellkapazität führt zu mehr Leerfahrten mit den entspre-
chenden Mehrkosten. BLS und SBB beabsichtigen deshalb, die verlorenen Abstellkapazitä-
ten durch eine neue Anlage im Raum Bern zu ersetzen. Gleichzeitig sucht die BLS Ersatz für 
den 2020 zu schliessenden Unterhaltsstandort Aebimatt. Hierzu wurden mehrere Varianten 
bezüglich Anbindung an die Fahrzeugstilllager und die Trassenverfügbarkeit geprüft und 
bewertet. Die Studien zeigen, dass eine neue Unterhaltsanlage und die neue Abstellanlage 
vorzugsweise im Westen von Bern gebaut werden sollte. 

9.4 Abstellkonzept (Meterspur) 

Die Meterspur-Triebzüge werden heute in Solothurn, Worb und Worblaufen abgestellt. Mit 
der wachsenden Triebzug-Flotte erhöht sich der Abstellbedarf per 2020 gesamthaft um rund 
15%. Dieser zusätzliche Abstellbedarf kann mit kleineren Massnahmen am Standort Solo-
thurn aufgefangen werden, jedoch unter Inkaufnahme von zusätzlichen Leerfahrten. 

Die längerfristig (Horizont 2025 resp. ZBB) absehbare zusätzliche Flottenerweiterung kann 
nicht mehr mit kleineren Anpassungen bestehender Anlagen aufgefangen werden, insbeson-
dere am zentralen Standort Worblaufen. Da Teile der Depotanlagen in Worblaufen (Depot 1 
und 2) betrieblich ungünstig liegen und aufgrund kurzer Gleise sowie sehr enger Gleisachs-
abstände nicht optimal genutzt werden können, wird ein Neubau als Totalersatz der betref-
fenden Depots geprüft. In einem ersten Planungsschritt wird geklärt, ob und wie eine derarti-
ge Anlage im strategisch und betrieblich günstigen Raum Worblaufen zu realisieren ist. Dabei 
soll der bestehende Standort der Depots 1 und 2 für die im ESP Worblaufen vorgesehene 
Umnutzung freigespielt werden.  
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10 Infrastrukturausbau im Perimeter der S-Bahn Bern: Kosten 
und Finanzierungsmöglichkeiten 

10.1 Infrastrukturmassnahmen im S-Bahn-Perimeter und ihre Kosten 

Das Schienennetz im Perimeter der S-Bahn Bern und hier insbesondere im Knoten Bern ist 
derart stark ausgelastet, dass sich Angebotsausbauten sowohl für den Personen- als auch 
für den Güterverkehr nur noch realisieren lassen, wenn substanziell in die vorhandene 
Schieneninfrastruktur investiert wird.  

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die räumliche Verteilung von Infrastruktur-
massnahmen, welche in den nächsten gut 12 Jahren umgesetzt werden sollen, um das 
Schienennetz im Perimeter der S-Bahn Bern zu Gunsten des Personenfern-, des Regional- 
und des Güterverkehrs weiterzuentwickeln.  

Abbildung 10-1: Die räumliche Lage der Infrastrukturmassnahmen zur Entwicklung des Schie-
nennetzes im Knoten Bern und im restlichen S-Bahn Perimeter 

 

 

Die Ausführungen in Kapitel 8 haben gezeigt, dass auch das Angebot der S-Bahn Bern nur 
wie angestrebt ausgebaut werden kann, wenn zahlreiche Infrastrukturmassnahmen realisiert 



 2. TE S-Bahn Bern: Planungsbericht Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons Bern 

100 

werden. Konkret ist dargestellt worden, welche Infrastrukturmassnahmen notwendig sind, um 
die im Zielkonzept vorgesehenen Angebotsverbesserungen in den einzelnen Korridoren der 
S-Bahn Bern realisieren zu können. Zusätzlich sind Infrastrukturmassnahmen beschrieben 
worden, welche für die S-Bahn Bern zwar nicht unmittelbar konzeptrelevant sind, aber für die 
S-Bahn-Nutzerinnen und –Nutzer und/oder für weitere Verkehre einen Mehrwert generieren.  

Die Anhänge J, K und L enthalten detaillierte Informationen zu den Infrastrukturprojekten 
der drei Transportunternehmen SBB, BLS und RBS. Sie zeigen zusammenfassend auf, wel-
che Infrastrukturprojekte für die Umsetzung der einzelnen Angebotsschritte vorhanden sein 
müssen. Für jede Infrastrukturmassnahme aus Abbildung 10-1 werden folgende Punkte fest-
gehalten: 

• Die wichtigsten Projektangaben in Kürze: Kurzbeschrieb des Projekts, angestrebter 
Inbetriebnahmetermin, Kosten und Genauigkeit der Kostenschätzung 

• Konzeptrelevanz: Ist das Projekt für die Umsetzung der Angebotskonzepte der einzelnen 
Zeithorizonte zwingend notwendig? Konzeptrelevanz ergibt sich einerseits aus dem ange-
strebten Angebot, andererseits aus dem vorgesehenen Rollmaterialeinsatz (nach durch-
geführten Iterationen im Planungsfünfeck Angebot – Fahrplan – Rollmaterial – Infrastruk-
tur – Finanzen).  

Wichtig: Auch wenn eine Infrastrukturmassnahme konzeptrelevant ist, heisst das nicht, 
dass die S-Bahn Bern der unmittelbare und v.a. der alleinige Auslöser der Massnahme ist. 
Wie die weiteren Aufzählungspunkte – und die Anhänge J, K und L - zeigen, gibt es in 
den meisten Fällen mehrere Auslöser. Gerade bei den grossen Vorhaben sind es 
schwergewichtig die Ansprüche des Fern- und des Güterverkehrs, welche einen Infra-
strukturausbau notwendig machen. 

• Wesentlicher Anteil Substanzerhalt: Ist der Substanzerhalt der entsprechenden Infra-
struktur der zentrale oder weitere Auslöser des Projekts bzw. ist ein wesentlicher Anteil 
der Projektkosten dem Substanzerhalt anzurechnen, obwohl das Projekt anders begrün-
det ist? 

• Wesentliche Verbesserung BehiG und/oder Sicherheit: Führt die Umsetzung des Pro-
jekts zu einer wesentlichen Verbesserung im Bereich der Anforderungen des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes32 und/oder im Bereich der Sicherheit? In einzelnen Fällen ist 
das BehiG eigentlicher Auslöser des Projekts.  

• Grosser Nutzen auch für Fern- und/oder Güterverkehr: Bewirkt das Projekt auch aus-
serhalb des regionalen Personenverkehrs grossen Nutzen, profitieren insbesondere auch 
der Fern- und/oder der Güterverkehr von dessen Umsetzung? 

Die Tatsache, dass fast keines der in den Anhängen J, K und L aufgeführten Projekte nur 
einer dieser vier Kategorien zugeordnet werden kann, macht klar, dass die Umsetzung der 
2.TE nicht losgelöst, sondern koordiniert mit anders begründeten Vorhaben realisiert werden 

                                                      
32  Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezem-

ber 2002 
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muss, damit Synergiepotenziale optimal ausgenützt werden können. Synergiepotenziale 
bestehen auch auf Projektebene: Kann bspw. der Substanzerhalt im Rahmen eines Erweite-
rungsprojekts wahrgenommen werden, fallen die Kosten i.d.R. tiefer aus, als wenn die Sub-
stanzerhaltsmassnahme für sich allein und nicht in Kombination mit dem "Erweiterungsteil" 
umgesetzt würde. 

Die bisherigen Ausführungen und die Anhänge J, K und L machen weiter deutlich, dass die 
hier dargestellten Kosten explizit nicht als Infrastrukturkosten der 2. Teilergänzung der 
S-Bahn Bern interpretiert werden dürfen. Vielmehr sind es die Kosten der Infrastrukturmass-
nahmen, welche notwendig sind, um im Perimeter der S-Bahn Bern und insbesondere im 
Knoten Bern Angebotsverbesserungen sowohl für den Personen- als auch für den Güterver-
kehr realisieren zu können. Diese Kosten fallen keinesfalls nur an, weil die 2.TE der S-Bahn 
Bern realisiert werden soll.  

Insgesamt sind zur Netzentwicklung im Perimeter der S-Bahn Bern in den nächsten rund 12 
Jahren fast 90 Infrastrukturmassnahmen in Diskussion bzw. in Planung. Deren Kosten 
belaufen sich auf eine Grössenordnung von rund 3.9 Mrd. CHF.  

In den 3.9 Mrd. CHF noch nicht enthalten sind folgende Kosten:  

• Neue Abstellanlage im Raum Bern 

• Allfälliger Ausbau der Stromversorgung 

Die aus verschiedenen Gefässen zu finanzierenden Kosten der Infrastrukturmassnahmen 
fallen im Zeitverlauf unterschiedlich hoch aus. Es zeigt sich, dass der grösste Teil der Infra-
strukturkosten im Zeitraum ab 2017 anfallen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt liegen die jährli-
chen Kosten in einer Grössenordnung von 65 bis 175 Mio. CHF. Ab 2017 steigen sie auf eine 
Grössenordnung von 360 - 440 Mio. CHF.  

Aus der Verteilung der Kosten der Infrastrukturprojekte im Zeitverlauf ergibt sich unmittelbar, 
dass die verschiedenen Angebotsschritte der 2.TE sehr unterschiedlich auf die Realisierung 
teurer Infrastrukturmassnahmen angewiesen sind:  

• Die Umsetzung des Angebotsschritts 2014 setzt noch keinen umfassenden Ausbau der 
Schieneninfrastruktur im S-Bahn-Perimeter voraus. Die Kosten aller Projekte mit Inbe-
triebnahme bis spätestens per Dezember 2013 – und ohne jene, welche bereits umge-
setzt sind - belaufen sich auf rund 57.5 Mio. CHF (nur etwas mehr als 1.5% der Gesamt-
kosten).  

• Schon deutlich höher sind die Kosten der Infrastrukturmassnahmen, welche realisiert sein 
müssen, damit der Angebotsschritt 2020 (Inbetriebnahme der Infrastrukturen bis spätes-
tens Dezember 2019) umgesetzt werden kann. Sie belaufen sich auf eine Grössenord-
nung von etwas mehr als 1 Mrd. CHF (ca. 26% der Gesamtkosten).  

• Den grössten infrastrukturseitigen Kostensprung verursachen die Infrastrukturmassnah-
men, welche für die Realisierung des Zielkonzeptes vorhanden sein müssen. Zu den 
Kosten für die Angebotsschritte 2014 und 2020 kommen weitere rund 2.8 Mrd. CHF hinzu 
(etwas über 70% der Gesamtkosten).  
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10.2 Die Finanzierung der Infrastrukturprojekte 

Für die Infrastrukturvorhaben der kurz- bis mittelfristigen Angebotsverbesserungen (Zeithori-
zont bis ca. 2016) sieht die Finanzierung gut aus. Die weitaus meisten Vorhaben sind in den 
relevanten Finanzierungsgefässen auf kantonaler und auf Bundesebene enthalten, die Fi-
nanzierungsentscheide liegen in vielen Fällen bereits vor.  

Für die längerfristigen Angebotsverbesserungen bzw. für das Zielkonzept ist die Volksab-
stimmung vom 9. Februar 2014 über die künftige Finanzierung der Bahninfrastruktur (FABI) 
entscheidend. Wird der Vorlage zugestimmt, ist die Finanzierung der grossen Infrastruktur-
vorhaben gesichert, welche zur Umsetzung des Zielkonzepts der 2.TE realisiert sein müssen. 
Eine Ausnahme bildet der RBS-Tiefbahnhof Bern. Für dessen Finanzierung muss noch eine 
Lösung gefunden werden.  

Neben diesem grundsätzlichen Punkt ist für die Frage der Finanzierbarkeit der Infrastruktur-
vorhaben weiter relevant, dass zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie die mit FABI 
verbundenen Änderungen in der Bahninfrastrukturfinanzierung33 im Detail aussehen bzw. 
umgesetzt werden und wie viele Mittel für die verschiedenen Kategorien von Infrastrukturpro-
jekten (v.a. Substanzerhalt und kleinere Erweiterungen) künftig zur Verfügung stehen wer-
den. 

Bei den folgenden Aussagen geht es entsprechend auch nicht darum, die Finanzierbarkeit 
der für die Umsetzung des Zielkonzepts notwendigen Infrastrukturmassnahmen abschlies-
send zu beurteilen. Dies ist zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich. Vielmehr soll aufgezeigt 
werden, über welche Finanzierungsgefässe die Finanzierung aus heutiger Sicht laufen müss-
te und wo Finanzierungsherausforderungen absehbar sind. Dabei wird unterstellt, dass die 
Finanzierung der Schieneninfrastruktur ab 2017 bzw. 2016 gemäss der neuen Ausrichtung 
aus FABI erfolgen wird.34  

10.2.1 Finanzierungsgefässe und –möglichkeiten auf Bundesebene  

a) Infrastrukturfonds, Beiträge an Verkehrsinfrastrukturen in Städten und Agglomera-
tionen 

Ursprüngliche Idee des Infrastrukturfonds war es, Bundesbeiträge an jene Teile des städti-
schen bzw. Agglomerationsverkehrs zu ermöglichen, bei welchen eine Bundes(mit)finan-
zierung vor Einführung des Fonds nicht möglich war. Die Eisenbahninfrastruktur gehört nicht 
zu diesen Teilen. In zahlreichen Agglomerationsprogrammen der ersten Generation fanden 

                                                      
33  Der Bund trägt die Hauptlast der Bahninfrastrukturfinanzierung. Die kantonale Mitfinanzierung erfolgt über eine 

pauschale Einlage in den Bahninfrastrukturfonds. Weiter können sie zusätzliche oder alternative Massnahmen fi-
nanzieren, sofern deren Aufnahme in das strategische Entwicklungsprogramm des Bundes möglich ist (EBG, 
neuer Art. 58b des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 

34  Falls das Schweizer Volk der Vorlage Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur FABI zustimmt, können die 
Grundlagen für den BIF voraussichtlich auf den 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt werden. Früher wurde der Sys-
temwechsel per 2017 in Aussicht gestellt.  
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sich trotzdem Eisenbahninfrastrukturprojekte, für welche eine Mitfinanzierung über den Infra-
strukturfonds angestrebt und teilweise auch erreicht wurde.  

Für die 2.Teilergänzung gilt, dass eine Mitfinanzierung von Eisenbahninfrastrukturprojekten 
über den Infrastrukturfonds nur für die drei definierten Einzelfälle erfolgt bzw. möglich ist:35  

• Entflechtung Wylerfeld, beschlossener Beitrag von 32.67 Mio. CHF (exkl. MWST) 

• Tiefbahnhof RBS, geplanter Beitrag von 163.1 Mio. CHF36 

• Publikumsanlagen Bahnhof Bern (inkl. Zugang Bubenberg), geplanter Beitrag von 108.21 
Mio. CHF37 

b) FinöV / ZEB / HGV 

Für einzelne Infrastrukturprojekte, welche für das Angebot der 2.Teilergänzung nötig sind und 
welche schon lange diskutiert werden, ist eine Finanzierung über den FinöV-Fonds (ZEB 
oder HGV) auf Bundesebene vereinbart. Sie können für die 2. Teilergänzung als vorausge-
setzt betrachtet werden:  

• Bern Wylerfeld, Entflechtung (teilweise) 

• Bern Knoten: Leistungssteigerung, 1. Umsetzungsschritt ZEB 

• Gümligen – Thun: Zugfolgezeitverkürzung 

• Doppelspurtunnel Rosshäusern–Mauss 

• Doppelspurausbau Uetendorf-Lerchenfeld  

Das Kostenvolumen der über den FinöV (ZEB, HGV) finanzierten Projekte beläuft sich auf 
etwas mehr als 300 Mio. CHF.  

c) Finanzierung über Leistungsvereinbarungen Bund / SBB 

Kleinere Erweiterungsvorhaben insbesondere im Rahmen von Substanzerhaltmassnahmen 
auf dem SBB-Netz mit Zeithorizont vor Umsetzung der neuen Schieneninfrastrukturfinanzie-
rung gemäss FABI müssen über die Leistungsvereinbarung SBB / Bund 2013-16 finanziert 
werden können. Für die Erweiterungsprojekte, welche in erster Linie dem Regionalverkehr 
dienen, sind Kantonsbeteiligungen die Regel. Diese werden projektspezifisch festgelegt. In 
vielen Fällen liegen entsprechende Vereinbarungen zwischen der SBB und dem Kanton Bern 
sowie allfällig weiteren Kantonen bereits vor (z.B. für Perronverlängerungen auf verschiede-
nen Strecken).  

                                                      
35  Quellen: ARE (2010), Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel ab 2011 für das Programm Agglomerations-

verkehr und ARE (2013), Bundesbeschluss über die Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerati-
onsverkehr – Bericht für die Vernehmlassung vom Juni 2013.  

36  Preisstand Oktober 2005, exkl. MWST 
37  Preisstand Oktober 2005, exkl. MWST 
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Das Kostenvolumen (ohne Kantonsbeiträge), für welches eine Finanzierung über die LV SBB 
/ Bund im Vordergrund steht, liegt in einer Grössenordnung von 116 Mio. CHF.38 Wie ein-
gangs erwähnt, sind für praktisch alle bis 2016 zu realisierenden und über die LV SBB / Bund 
zu finanzierenden Projekte Lösungen bereits gefunden oder zumindest in Diskussion.  

Auch nach Umsetzung von FABI können über das Instrument Leistungsvereinbarung in ers-
ter Linie Substanzerhaltmassnahmen finanziert werden. Für Ausbaumassnahmen im Kontext 
von Substanzerhaltmassnahmen gilt bei einer Annahme der FABI-Vorlage Folgendes: „Sind 
mit dem Substanzerhalt untergeordnete Ausbaumassnahmen notwendig, so werden diese 
ebenfalls in der Leistungsvereinbarung festgelegt“ (neuer Art. 51 Eisenbahngesetz (EBG) 
vom 20. Dezember 1957).  

Unter den getroffenen Annahmen, welche SBB-Projekte Art. 51 EBG erfüllen und entspre-
chend weiterhin über Leistungsvereinbarungen (LV 2017-20 und LV 2021-24) finanziert wer-
den können, ergibt sich für den Zeitraum ab 2017 ein Kostenvolumen allein für die Projekte 
auf dem SBB-Netz von rund 158 Mio. CHF.  

Die Finanzierbarkeit dieses Volumens bzw. der dahinter steckenden Projekte kann zum ak-
tuellen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die Projekte werden in einem Schweiz weiten Wett-
bewerb mit anderen Projekten stehen.  

d) Finanzierung über Leistungsvereinbarungen Bund / Privatbahnen 

Bei kleineren Erweiterungen und bei den Projekten mit einem wesentlichen Anteil Sub-
stanzerhalt der BLS und RBS erfolgt die Finanzierung vor Umsetzung von FABI über EBG 
Art. 49 und 56. Für die Aufteilung der Kosten zwischen dem Bund und den Kantonen sind bis 
zur Umsetzung der neuen Schieneninfrastrukturfinanzierung gemäss FABI die Kantons-
schlüssel für Finanzhilfen und Abgeltungen im Regionalverkehr relevant. Bei überkantonalen 
Strecken erfolgt vorgängig eine Kostenaufteilung entsprechend dem für die Strecke gelten-
den interkantonalen Verteilschlüssel.  

Unter diesen Annahmen ergeben sich bis Ende 2016 (LV 2011-12 und LV 2013-16) durch 
den Bund zu finanzierende Kosten in der Grössenordnung von 142 Mio. CHF. Wie bei der 
SBB gilt auch hier, dass die Finanzierung der BLS- und der RBS-Projekte im Zeithorizont der 
aktuellen Leistungsvereinbarung (LV 2013-16) auf guten Wegen ist. 

Für den Zeithorizont nach Umsetzung von FABI gilt grundsätzlich das gleiche wie für die 
SBB. Über Leistungsvereinbarungen können gemäss dem neuen Art. 51 EBG Substanzer-
haltmassnahmen und notwendige, dem Substanzerhalt untergeordnete Ausbaumassnahmen 
finanziert werden.  

                                                      
38  Kosten bis Ende 2016, also dem Auslaufen der LV 2013-16. Es ist also nicht berücksichtigt, dass die Schienen-

infrastrukturfinanzierung das Jahr 2016 bereits gemäss FABI erfolgen soll (vgl. Abschnitt 10.2 oben). 
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Unter den getroffenen Annahmen, welche BLS- und RBS-Projekte weiterhin über Leistungs-
vereinbarungen (LV 2017-20 und LV 2021-24) finanziert werden können, ergibt sich für den 
Zeitraum ab 2017 ein Kostenvolumen für die Projekte auf dem BLS- und RBS-Netz von rund 
405 Mio. CHF. 

Wie bei den SBB-Projekten gilt, dass die Finanzierbarkeit dieser Summe erst beurteilt wer-
den kann, wenn eine Gesamtschau der im entsprechenden Zeitraum über das Instrument 
Leistungsvereinbarung zu finanzierenden Projekte vorliegt.  

e) Finanzierung über strategische Entwicklungsprogramme und Umsetzungsvereinba-
rungen  

Der Ausbau der Infrastruktur erfolgt nach Umsetzung von FABI im Rahmen eines strategi-
schen Entwicklungsprogramms, aus welchem konkrete Ausbauschritte abgeleitet und be-
schlossen werden. In Umsetzungsvereinbarungen werden die von den Eisenbahnunterneh-
men oder Erstellergesellschaften zu realisierenden Massnahmen im Einzelnen festgelegt. 
Konkret bedeutet dies, dass Ausbaumassnahmen Teil eines Ausbauschrittes sein müssen, 
damit sie vom Bund über den BIF finanziert werden können. Entweder werden sie in einem 
Ausbauschritt als Projekt explizit erwähnt oder sie sind in einer "Klammerposition" enthalten.  

Für den Zeitraum der 2.TE ist der Ausbauschritt 2025 relevant. Stimmt das Volk im Februar 
der FABI-Vorlage zu, ist die Finanzierung für die folgenden grossen Ausbaumassnahmen der 
2. TE auf der Normalspur geregelt (Kostenvolumen insgesamt 1.25 Mrd. CHF):  

• Bern Knoten: Perronverlängerung Gleis 12/13 und Anpassung Westkopf 

• Bern Holligen: Entflechtung 

• Gümligen – Münsingen: 3. Gleis und Entflechtung 

Für das Projekt "Bern Knoten (inkl. Thun): Langfristiges Abstell- und Unterhaltskonzept CH 
inkl. Bereitstellungsgleise" ist im Rahmen von STEP Ausbauschritt 2025 eine Finanzierungs-
lösung zu finden. Hierzu liegen aber noch keine Kostenschätzungen vor.  

Für die Meterspur sind im Ausbauschritt 2025 Massnahmen zur Leistungssteigerung auf der 
Strecke Worblaufen – Solothurn vorgesehen. In der FABI-Botschaft waren dafür 130 Mio. 
CHF eingeplant (Angebotsausbau Worblaufen – Solothurn ohne Tiefbahnhof (S8), 1. Dring-
lichkeitsstufe). Gemäss heutigem Planungsstand könnten mit den 130 Mio. CHF folgende 
Infrastrukturmassnahmen finanziert werden:  

• Ausbau Bahnhof Bätterkinden, 20 Mio. CHF 

• Doppelspur Schalunen – Büren z.H., 30 Mio. CHF 

• Doppelspur Grafenried – Jegenstorf, 30 Mio. CHF 

• Verlegung Bahnhof Jegenstorf, 50 Mio. CHF 
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10.2.2 Finanzierungsgefässe und –möglichkeiten auf Kantonsebene  

Wegen der absehbaren Umstellung der Schieneninfrastrukturfinanzierung per Anfang 2017, 
ist auch für die kantonale Mitfinanzierung zwischen den beiden Zeithorizonten "vor und nach 
FABI" zu unterscheiden.  

Bis Ende 2016 wird sich für den Kanton Bern aus den geltenden kantonalen Finanzierungs-
schlüsseln (BLS- und RBS-Projekte) bzw. aus der Kostenaufteilung, welche sich im Zeitver-
lauf für die SBB-Infrastrukturvorhaben im Regionalverkehr ergeben hat, folgender Finanzie-
rungsbedarf ergeben:  

• Bei den SBB-Projekten ist für den Kanton Bern mit einer Kostenbeteiligung im Umfang 
von ca. 69 Mio. CHF zu rechnen, für weitere Kantone liegt sie in der Grössenordnung von 
knapp 12 Mio. CHF. 

• Aus den Projekten der Privatbahnen BLS und RBS fallen beim Kanton Bern zu finanzie-
rende Kosten von rund 85 Mio. CHF an, bei den übrigen von den Infrastrukturmassnah-
men betroffenen Kantonen liegt die Grössenordnung bei 16 Mio. CHF. 

Wie oben für die Bundesseite gilt, dass die Finanzierung der Projekte mit Inbetriebnahme-
termin bis Ende 2016 als grossmehrheitlich gesichert eingestuft werden kann.  

In diesen Zahlen nicht enthalten ist die kantonale Beteiligung an den Kosten der beiden gros-
sen Vorhaben Bern Publikumsanlagen (inkl. Zugang Bubenberg) und Neuer Tiefbahnhof 
RBS, welche über den Infrastrukturfonds teilfinanziert werden. Ihre Kosten werden mehrheit-
lich erst im Zeithorizont nach FABI anfallen. Hier muss noch eine gesamthafte Finanzie-
rungslösung über beide Projekte gefunden werden.  

Ansonsten wird sich der Kanton Bern ab 2016 nur noch mit einer Pauschale an der Finanzie-
rung der Eisenbahninfrastruktur beteiligen müssen (ausser er bestellt gegenüber den geplan-
ten Ausbauschritten zusätzliche und/oder alternative Ausbaumassnahmen). 

10.2.3 Fazit 

Aus obigen Ausführungen können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:  

• Die Finanzierung der mittelfristig, d.h. bis Ende 2016 anfallenden Kosten für den Ausbau 
der Schieneninfrastruktur im Perimeter der S-Bahn Bern kann als gelöst betrachtet wer-
den. Damit ist auch der Angebotsschritt 2014 infrastrukturseitig gesichert.  

• Stimmt das Volk am 9. Februar 2014 der Vorlage zu, besteht auch für weitere grosse 
Vorhaben, welche zur Umsetzung des Zielkonzeptes der S-Bahn Bern benötigt werden, 
eine Finanzierungslösung.  

• Eine mittelfristige Unsicherheit (ab 2017) auf der Finanzierungsseite besteht, weil heute 
noch nicht klar ist, ob alle Infrastrukturausbauten, deren Finanzierung bisher über das In-
strument Leistungsvereinbarung geregelt wurden (Substanzerhalt, "kleinere" Erweiterun-
gen), auch in den künftigen Leistungsvereinbarungen Platz haben werden. Entscheidend 
ist hier einerseits die Interpretation des neuen Artikels 51 EBG "Sind mit dem Substanzer-
halt untergeordnete Ausbaumassnahmen notwendig, so werden diese ebenfalls in der 
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Leistungsvereinbarung festgelegt": Wie die Anhänge J, K und L zeigen, gibt es viele Infra-
strukturmassnahmen, bei welchen der Substanzerhalt einen wesentlichen Anteil an den 
Kosten ausmacht. Andererseits wird relevant sein, in welchem Umfang der Bund ab 2017 
gezwungen sein wird, angesichts der im Bahninfrastrukturfonds verfügbaren Mittel bei 
solchen Projekten Schweiz weite Prioritäten zu setzen.  

• Schliesslich gibt es eine begrenzte Zahl von konzeptrelevanten Infrastrukturmassnahmen 
im S-Bahn-Perimeter, bei welchen aus heutiger Sicht die "fristgerechte" Finanzierung39 
aus unterschiedlichen Gründen eine spezifische Herausforderung darstellt:  

– Bern Publikumsanlagen und Neuer Tiefbahnhof Bern: Finanzierung der verblei-
benden 65% der Kosten neben der Finanzierung über den Infrastrukturfonds (35%) 

– Doppelspur Liebefeld – Köniz und neue Haltestelle Waldegg: Als Erweiterung 
müssten die Vorhaben unter FABI über den Ausbauschritt 2025 finanziert werden. Die 
DS – sie wird nur benötigt, wenn die neue Haltestelle realisiert wird – war für diesen 
angemeldet, ist aber im entsprechenden Bundesbeschluss vom 21. Juni 2013 nicht 
explizit enthalten. Sie könnten allenfalls als "Einzelinvestition" unter Ziffer n. von Art. 1 
des Bundesbeschlusses subsumiert werden.  

– Wendegleis Brünnen: Für das Wendegleis gilt die gleiche Problematik wie für die 
Doppelspur Liebefeld – Köniz. Allerdings war das Projekte nicht für eine Finanzierung 
über STEP angemeldet. Wichtig ist hier, dass breit anerkannt ist, dass nur mit einem 
Wendegleis in Brünnen der Nutzen des 3. Gleises von Gümligen nach Münsingen (Teil 
des Ausbauschrittes 2025 des STEP) voll ausgeschöpft werden kann.  

– Die konzeptrelevanten Doppelspuren Bleichenberg und Bätterkinden auf der Me-
terspur sind ebenfalls nicht Elemente des Ausbauschrittes 2025 des STEP. Ohne sie 
lässt sich die geplante Beschleunigung des RE Bern – Solothurn per 2025 nicht um-
setzen.  

– Der Ausbau Bahnhof Solothurn (Teil RBS) ist im Bundesbeschluss über die Freiga-
be der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr, Bericht für die Ver-
nehmlassung nur mit Priorität B eingestuft und könnte aktuell nicht wie vorgesehen 
über den Infrastrukturfonds mitfinanziert werden. Der Ausbau wird aber benötigt, damit 
der RBS wie geplant ab 2025 mit 180 m langen Zügen verkehren kann.  

 

                                                      
39  "Fristgerecht" meint "Zeithorizont 2025". Nächster relevanter Zeithorizont wäre dann 2030, der Horizont des 

Ausbauschrittes 2030 des STEP. Gemäss Bundesbeschluss zum Ausbauschritt 2025 sollen im Ausbauschritt 
2030 Massnahmen zu "Behebung von Engpässen im Agglomerations- und Regionalverkehr sowie im Zugang zu 
Tourismusregionen" realisiert werden (Ziffer d von Art. 3 des Bundesbeschlusses vom 21. Juni 2013. 
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Anhang A:  Nachfrage 

 

a) Belastungsplan 2012 

b) Ein- und Aussteiger an den Haltestellen 

 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S-Bahn Bern 

 
Nachfrage 2012 (Querschnittsbelastung Mo-Fr) 

 
S-Bahn / Regionalzüge Normalspur 
RE-Züge (Bern – Neuchâtel, Bern – Luzern, 
Bern – Biel/Bienne, Bern – Thun – Spiez, Bern – 
Fribourg – Bulle / – Palézieux) 
RBS (S-Bahn und RE) 
InterRegio (Bern – Olten) und IC (Bern – Thun 
und Bern – Fribourg) 

 
Abschnittswerte RE Biel/Bienne – Bern, InterRegio 
und IC hochgerechnet auf Basis 2007 und 2009. 
 
IC-/IR-Züge Bern – Olten via NBS nicht abgebildet. 

 

Bern Ostseite 
ohne RBS und 
ohne Fernverkehr 

Stand 2011 
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Ausschnitt Zentrum Bern S-Bahn Bern

Ein- und Aussteiger
pro Tag (Mo-Fr)
Basis: 2012
Die Angaben umfassen
auch reine Umsteiger.

Berücksichtigt sind die 
Zahlen von BLS, RBS, TPF
(jeweils inkl. RE-Züge),
ohne Fernverkehr SBB

AöV/März 2013

Stand 2011
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Anhang B:  Netzgrafiken Normalspur 

 

a) Netzgrafik Normalspur 2020 

b) Netzgrafik Normalspur 2025 

 



2.TE S-Bahn Bern:
Infrastrukturmassnahmen sind nicht Bestandteil von ZEB, 
Finanzierung nicht vollständig geregelt.

Konzept Broye-Seeland in Bearbeitung:
Abstimmung mit RER Fribourg offen

Knoten Bern (A1.3):
Leistungssteigerung und Ertüchtigung für den 
Einsatz von 400m langen Doppelstockzügen.

Bern Ost:
Verkürzung Zugfolgezeit. 
(Finanzierung über LV)

Gürbetal (D3):
Partielle Doppelspurabschnitte und 
Massnahmen zur Fahrzeitverkürzung.

Bern Wylerfeld (D3.3):
Leistungssteigerung mittels 
Entflechtung (Mischfinanzierung mit 
Infrafonds)

Gümligen – Thun (D3.1):
Leistungssteigerung durch Verkürzung 
Zugfolgezeit.

Thunersee (A2.1):
Ausbau Kreuzungsstelle für 400m 
lange Doppelstockzüge.

Das Resultat dieser Fahrplanstudie stellt keine verbindliche Zusage 
auf Fahrplantrassen dar und befreit nicht von der Einreichung eines 
Trassenantrages oder einer Trassenbestellung.

Le résultat de cette étude d'horaire ne constitue en aucun cas une 
garantie d’obtention de sillons. Elle ne libère pas non plus l’EF de 
procéder formellement à une demande ou commande de sillons.

Spiez – Zweisimmen:
Variante gem. Streckenkonzept BLS dargestellt.

Ausbau Kirchberg-A (BLS)
Herstellung Anschluss So-Bn 
in Burgdorf (Lastrichtung)

Anmerkungen zum Angebot.

ZEB Infrastrukturmassnahmen
Vorgesehene ZEB Infrastrukturmassnahmen.

Angebots- und Infrastrukturausbau FV / GV nicht 
über ZEB finanziert.

Legende:

Im vorliegenden Planungsstand erkannte Risiken, 
sind in der weiteren Planung zu minimieren bzw. zu 
eliminieren.

ZEB Ausgleichsmassnahmen Regionalverkehr, 
schweizweite Priorisierung noch offen.

Angebots- und Infrastrukturausbau RV nicht über 
ZEB finanziert. Aus den AP-Planungen 
berücksichtigte Arbeitsstände. 

41
17

Fernverkehr Olten – Solothurn - Biel: 
Mögliche Variante dargestellt.

Rollmaterialkonzept:
Es gilt der Rollmaterialeinsatzplan BLS-P 
«Übergangslösung» vom 17.10.11. Die Bedürfnisse für 
Stärken und Schwächen wurden nicht berücksichtigt.

Knotenprüfungen:
Es beseht eine grobe Machbarkeitsprüfung in den Knoten. 
Die Abstellbedürfnisse wurden nicht berücksichtigt.  

Konzept Burgdorf – Konolfingen:
Die vorgeschriebene Wendezeiten in Hasle-Rüegsau und die 
Baureserven können nicht eingehalten werden. Der Fahrplan 
ist nicht stabil und die Anschlüsse sind nicht garantiert.  

Basel

Aarau-Zürich
Zürich

Luzern

Basel

Zürich
Zürich
Zürich



25-RME-90, 2.TE S-Bahn Bern:
Infrastrukturmassnahmen für 15’-Takt
Bern – Niederscherli.

25-RME-25, Knoten Bern:
Ausbau Perron 5 für 2x 404m Züge.
Ausbau Perron 6 für 4x 210m Züge.
Neue Bereitstellungsanlage Westseite mind.
4 Gleise Anbindung Mitte für RE und FV.

25-RME-33, Gümligen:
Leistungssteigerung mittels Entflechtung.

25-RME-34, Gümligen – Münsingen:
Leistungssteigerung mittels 3. Gleis.

Das Resultat dieser Fahrplanstudie stellt keine
verbindliche Zusage auf Fahrplantrassen dar und befreit
nicht von der Einreichung eines Trassenantrages oder
einer Trassenbestellung.

Le résultat de cette étude d'horaire ne constitue en aucun
cas une garantie d’obtention de sillons. Elle ne libère pas
non plus l’EF de procéder formellement à une demande
ou commande de sillons.

Spiez – Zweisimmen:
Streckenkonzept BLS Variante ED+B.

41
17

STEP AS 2025, Stand 06.2013
ZEB Stand 11.2012 mit Ausbauschritt für 6.4 Mrd

Fern- und Regionalverkehr
Region Bern

Planungsstand: 14.10.2013 Version 2.TE
Status: Konzept geprüft
Freigabe PS STEP: XX.XX.2013

Szenario: 0-2-1302; Netzgrafik: 0-2-BN1302-V4_2TE, V5
© SBB AG, Infrastruktur, Fahrplan und Netzdesign.

HVZ bis maximal 6h am Tag, in der Regel von 6h bis 9h sowie 16h
bis 19h. Kann Konflikte mit Güterverkehr aufweisen. Aushandlung
im Fahrplanverfahren.

25-RME-27, Bern Holligen:
Leistungssteigerung mittels Entflechtung.

25-RME-35, Münsingen:
Wendegleis für S-Bahnen. (Mittellage)

25-BLS-28, Bern Brünnen:
Wendegleis für S-Bahnen in Mittellage.

Risiken Abzweigungen Wankdorf VL:
Verschiebungen der Trassen im
Minutenbereich bewirkt Abkreuzkonflikte.

22-RME-32, Aespli, Bereich Wankdorf VL:
Leistungssteigerung für Ein-/Ausfädlung
mittels Zuglaufoptimierung.

25-RME-26, Knoten Bern:
Ostseite 2‘ ZFZ bis an jede Perronkante.

Bemerkungen zum Angebot.

Infrastrukturen im STEP AS25 für CHF
6.4 Mrd. enthalten.

Infrastrukturbedarf für dargestellte
Angebotsziele notwendig, Kosten im
STEP AS25 bisher nicht ermittelt.

Risiken, die noch nicht endgültig
beantwortet werden können, werden
laufend bearbeitet.

Angebotsziele und Infrastrukturen aus
regionalen APs; für AS25 nicht notwendig;
jedoch teilweise aufbauend auf AS25.

Regionalverkehr: Vorläufiger Arbeitsstand,
Optimierung erfolgt im Rahmen der regionalen
Angebotsplanungen (AP).

Fernverkehr Olten – Solothurn - Biel:
Mögliche Variante dargestellt. Konzept
mit Anschlüssen in Biel in Erarbeitung.

25-RWT-91, AP-Broye:
Concept selon la variante 15B/30 de l’étude
SMA. Mesures d’infrastructure diverses sur
les réseaux CFF, BLS et TPF.

Planungsstand, noch nicht freigegeben.

IH Werkstätten BLS:
Standortentscheid noch offen. Zusätzliche
Infrastrukturausbauten möglich.

4
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Anhang C:  Netzgrafiken Meterspur 

 

a) Netzgrafik Meterspur 2014 

b) Netzgrafik Meterspur 2020 

c) Netzgrafik Meterspur 2025 
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Anhang D:  Datenblätter der neusten Fahrzeuge der S-Bahn 
Bern 

 

a) Doppelstocktriebzüge MUTZ der BLS 

b) Triebzüge des Typs NExT des RBS 

 



Technische Merkmale Fahrzeugdaten

Heller, passagierfreundlicher Innenraum mit individueller 
Gestaltungsmöglichkeit

Grosszügig gestaltete Einstiegbereiche für optimalen Fahrgastfluss

8 Einstiegtüren pro Seite für schnellen Fahrgastwechsel

Klimatisierung für Fahrgasträume und Führerstand mit Frischluft   
über Lochdecke und Flächenheizsystem

Behindertenfreundliches, geschlossenes WC-System

Ergonomisch gestalteter Führerstand

Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen nach EN 15227, 
Szenario 1, 2, 3 & 4

Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle

Redundante Antriebsausrüstung bestehend aus 4 Antriebs-
strängen mit wassergekühlten IGBT-Stromrichtern

Fahrzeugleittechnik mit Zugbus und Diagnoserechner 
(CAN-open Bus)

Vielfachsteuerung bis zu 4 Zügen

Kunde BLS AG

Einsatzgebiet S-Bahn Bern

Spurweite 1435 mm

Bezeichnung

Speisespannung 15 kVAC, 16.7 Hz

Achsanordnung Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’

Anzahl Fahrzeuge 28

Inbetriebsetzung 2012

Sitzplätze 1. + 2. Kl. 61 + 274

Klappsitze 0

Stehplätze (4 Pers/m²) 566

Fussbodenhöhe
Niederflur am Einstieg 570 mm
Unterdeck 440 mm
Oberdeck 2515 mm

Einstiegbreite 1400 mm

Stehhöhe 2000 mm

Länge über Kupplung 102 240 mm

Fahrzeugbreite 2800 mm

Fahrzeughöhe 4595 mm

Dienstmasse, tara 216 t

Drehgestellachsstand
Motordrehgestell 2500 mm
Laufdrehgestell 2500 mm

Triebraddurchmesser, neu 920 mm

Laufraddurchmesser, neu 920 mm

Dauerleistung am Rad 4000 kW

Max. Leistung am Rad 6000 kW

Anfahrzugskraft (bis 54 km/h) 400 kN

Anfahrbeschleunigung 1.3 m/s2

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

KISS DOBLS0710d



Technische Merkmale Fahrzeugdaten 

Helle Fahrgastabteile durch grosse Fester

Transparentes, offenes Innendesign

Klimatisierte Fahrgasträume und Führerräume

Modernes Fahrgastinformationssystem

Niederfl urwagen in Alu-Leichtbau

6 Einstiegstüren pro Seite

Grosszügige Einstiegsplattformen

Durchgängigkeit des Passagiersraums mit breiten Wagenübergängen

Luftgefederte Trieb- und Laufdrehgestelle

Ergonomisch gestalteter Führerraum

Fahrzeugleittechnik SELECTRON mit Zugbus und Diagnoserechner

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kunde  Regionalverkehr Bern–Solothurn
RBS, Schweiz

Einsatzgebiet Solothurn–Bern

Spurweite 1000 mm

Speisespannung 1250  VDC

Achsanordnung 2’2’+Bo’Bo’+2’2’ 

Anzahl Fahrzeuge 6

Inbetriebsetzung 2009

Sitzplätze 1. Kl. 18

Sitzplätze 2. Kl. 136

Klappsitze 3

Stehplätze (6 Pers./m2) 289

Fussbodenhöhe
 Niederfl ur am Einstieg 400 mm
 Hochfl ur 1000 mm

Einstiegbreite  1400 mm

Längsdruckkraft  600 kN

Länge über Kupplung  60 000 mm

Fahrzeugbreite   2650 mm

Fahrzeughöhe  3945 mm

Dienstmasse, tara  77 t

Drehgestellachsstand
 Motordrehgestell 1900 mm
 Laufdrehgestell 1800 mm

Triebraddurchmesser, neu  770 mm

Laufraddurchmesser, neu 770 mm

Max. Leistung am Rad  1400 kW

Anfahrzugskraft (bis 42 km/h) 120 kN

Höchstgeschwindigkeit  120 km/h

SRBS0709d
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Anhang E:  Rollmaterialeinsatz Normalspur 

 

a) Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2015 (alle 28 RABe 515 MUTZ in Betrieb) 

b) Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2016 (8 zusätzliche RABe 535 Lötschberger in 
Betrieb) 

c) Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2017-2019 (alle 18 zusätzliche RABe 535 
Lötschberger in Betrieb) 

d) Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2020-2024 (1. Tranche NSF in Betrieb) 

e) Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2025-2030 (2. Tranche NSF in Betrieb) 

 



Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2015
(alle 28 RABe 515 MUTZ in Betrieb)

Rollmaterialtyp

RABe 515 (MUTZ)

RABe 535 („Lötschberger“)

RABe 525 NINA

RBDe 565/566-Pendel

Re 465-EW III-Pendel

RBDe 565-B-AB-A-ABt-Pdl; «GP»

Neuchâtel

Biel/Bienne

Schwarzenburg

Fribourg Thun

Kerzers

Burgdorf

Lyss

Ins

Murten

Belp

Ramsei

Legende

Münchenbuchsee

Busswil

Avenches

Münsingen

Gümlig
en

Bern Wankdorf

B
er

n

Flamatt

Zollikofen

Laupen BE

Büren an 
der Aare

S1

S2

S3/S31

S3/S31

S4

Langnau

Hasle-Rüegsau Affoltern
- Weier

S1

S5

S44

S5

S6

Payerne

S51

S44

Unterzollikofen

Solothurn

Worblaufen

S8

Jegenstorf

S9

S7

Worb Dorf

BolligenBern
 B

rü
nnen

RE

S4

Linien fremder Bahnen

Endbahnhof Linie / Bahnhof mit 
mögl. Kompositionswechsel
Bahnhof

S44

S9

Luzern
Wolhusen

HuttwilRE

S4
S44

S2

Schachen LU

S6

RE
S61

Sumiswald-Grünen

Langenthal

S6
S7

Spiez

RE

RE

RE

Interlaken Ost

Frutigen

Brig

RE

R

RE

R
R

Zweisimmen
105 / 210 normale / maximale Zuglänge

103 / 206

129 / 129

48 / 48

62 / 62

62 / 124

R

R

103 / 103

103 / 206

115 / 140

124 / 186

124 / 186

115 / 140

103 / 206

103 / 206

90 / 90

125 / 125

125 / 125 62 / 124

62 / 62
124 / 186

124 / 186

129 / 129

165 / 215

115 / 140

48 / 48
165 / 215

48 / 48

96 / 144

48 / 96

48 / 96

62 / 124

115 / 140

124 / 186

103 / 206

103 / 103

90 / 90

Bern

103 / 206

S3/S31

115 / 140

S44

S4

S5

S52
48 / 96

124 / 186

165 / 165

S52
48 / 96

90 / 90

RE

62 / 62

90 / 90

Wiler

62 / 62

RE

62 / 124

165 / 165

186 / 248

165 / 215
RER

90 / 90

62 / 124

R

BLS-PBA/AS, 22.11.2013

75 / 75

Konolfingen

RR

75 / 75

90 / 90
75 / 75

Willisau



Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2016
(8 zusätzliche RABe 535 Lötschberger in Betrieb)

Rollmaterialtyp

RABe 515 (MUTZ)

RABe 535 („Lötschberger“)

RABe 525 NINA

RBDe 565/566-Pendel

Re 465-EW III-Pendel

RBDe 565-B-AB-A-ABt-Pdl; «GP»

Neuchâtel

Biel/Bienne

Schwarzenburg

Fribourg Thun

Kerzers

Burgdorf

Lyss

Ins

Murten

Belp
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Legende
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S3/S31

S4

Langnau

Hasle-Rüegsau Affoltern
- Weier

S1

S5

S44

S5

S6

Payerne

S51

S44

Unterzollikofen
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Worblaufen

S8

Jegenstorf

S9

S7

Worb Dorf

BolligenBern
 B

rü
nnen

RE

S4

Linien fremder Bahnen

Endbahnhof Linie / Bahnhof mit 
mögl. Kompositionswechsel
Bahnhof

S44

S9

Luzern
Wolhusen

HuttwilRE

S4
S44

S2

Schachen LU

S6

RE
S61

Sumiswald-Grünen

Langenthal

S6
S7

Spiez

RE

RE

RE

Interlaken Ost

Frutigen

Brig

RE

R

RE

R
R

Zweisimmen
105 / 210 normale / maximale Zuglänge

103 / 206

129 / 129

48 / 48

62 / 62

62 / 124

R

R

103 / 103

103 / 206

115 / 140

124 / 186

124 / 186

115 / 140

103 / 206

103 / 206

90 / 90

125 / 125

125 / 125 62 / 124

90 / 90
124 / 186

124 / 186

129 / 129

62 / 186

115 / 140

48 / 48
62 / 186

48 / 48

96 / 144

48 / 96

48 / 96

62 / 124

115 / 140
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103 / 206
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90 / 90
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48 / 96

90 / 90

RE

62 / 62

90 / 90

Wiler

62 / 62

RE

90 / 90

165 / 165

186 / 248

62 / 186
RER

90 / 90

62 / 124

R

BLS-PBA/AS, 22.11.2013

75 / 75

Konolfingen

RR

75 / 75

90 / 90
75 / 75

Willisau



Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2017 – 2019 
(alle 18 zusätzlichen RABe 535 Lötschberger in Betrieb / TGP eingeführt)

Rollmaterialtyp

RABe 515 (MUTZ)

RABe 535 („Lötschberger“)

RABe 525 NINA

RBDe 565/566-Pendel

TransGoldenPass-Kompositionn

Neuchâtel

Biel/Bienne

Schwarzenburg

Fribourg Thun

Kerzers

Burgdorf

Lyss

Ins

Murten

Belp

Ramsei

Legende

Münchenbuchsee

Busswil

Avenches

Münsingen

Gümlig
en

Bern Wankdorf

B
er

n

Flamatt

Zollikofen

Laupen BE

Büren an 
der Aare

S1

S2

S3/S31

S3/S31

S4

Langnau

Hasle-Rüegsau Affoltern
- Weier

S1

S5

S44

S5

S6

Payerne

S51

S44

Unterzollikofen

Solothurn

Worblaufen

S8

Jegenstorf

S9

S7

Worb Dorf

BolligenBern
 B

rü
nnen

RE

S4

Linien fremder Bahnen

Endbahnhof Linie / Bahnhof mit 
mögl. Kompositionswechsel
Bahnhof

S44

S9

Luzern
Wolhusen

HuttwilRE

S4
S44

S2

Schachen LU

S6

RE
S61

Sumiswald-Grünen

Langenthal

S6
S7

Spiez

RE

RE

RE

Interlaken Ost

Frutigen

Brig

RE

R

RE

R
R

Zweisimmen
105 / 210 normale / maximale Zuglänge

103 / 206

129 / 129

48 / 48

48 / 96

48 / 96

R

R

103 / 103

103 / 206

115 / 140

124 / 186

124 / 186

115 / 140

103 / 206

103 / 206

90 / 90

189 / 189

189 / 189 62 / 124

90 / 90
124 / 186

124 / 186

129 / 129

62 / 248

115 / 140

62 / 62
62 / 186

62 / 62

124 / 186

62 / 12462 / 62

62 / 124

115 / 140

124 / 186

103 / 206

90 / 90

48 / 48

Bern

103 / 206

S3/S31

115 / 140

S44

S4

S5

S52
48 / 96

96 / 192

62 / 124

S52
48 / 96

90 / 90

RE

62 / 62

90 / 90

Wiler

48 / 96

RE

100 / 100

62 / 124

186 / 248

124 / 186
RER

90 / 90

62 / 124

R

BLS-PBA/AS, 22.11.2013

75 / 75

Willisau

62 / 124

Konolfingen

RR

75 / 75

90 / 90
75 / 75



Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2020 – 2024 

Rollmaterialtyp

RABe 515 (MUTZ)

neues S-Bahn-Fahrzeug (NSF)

RABe 535 („Lötschberger“)

RABe 525 NINA

RBDe 565/566-Pendel

TransGoldenPass-Komposition

Neuchâtel

Biel/Bienne

Schwarzenburg

Fribourg Thun

Kerzers

BurgdorfLyss

Ins

Murten

Belp

Ramsei

Legende

Münchenbuchsee

Busswil

Avenches

Münsingen

Gümlig
en

Bern Wankdorf

B
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n

Flamatt

Zollikofen

Laupen BE

Büren an 
der Aare

S1
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S3/S31

S3/S31

S4

Langnau

Hasle-Rüegsau

S1

RE

S44

Payerne

S51
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Solothurn
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Jegenstorf
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S7

Worb Dorf

BolligenBern
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S5

S4
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Endbahnhof Linie / Bahnhof mit 
mögl. Kompositionswechsel
Bahnhof

S44

S9

S44

S2

Sumiswald-Grünen

Spiez

RE

RE

RE

Interlaken Ost

Frutigen

Brig

RE

R

RE

R
R

Zweisimmen
105 / 210 normale / maximale Zuglänge

103 / 206

105 / 210

90 / 90

48 / 62

62 / 172

R

R

103 / 206

115 / 140

124 / 186

124 / 186

115 / 140

103 / 206

103 / 206

90 / 90

189 / 208

189 / 208 62 / 124

90 / 90
124 / 186

124 / 186

105 / 210

62 / 248

115 / 140

62 / 124

124 / 186

103 / 206

90 / 90

90 / 90

Bern

103 / 206

S3/S31

115 / 140

S44

S4

S52
62 / 110

62 /172

48 / 110

S52
62 / 110

90 / 90

R

Wiler

48 / 62

RE

90 / 90

96 / 172

186 / 248

RER

90 / 90

62 / 124

S4

115 / 140

S5

S5

RE

Niederscherli

S6103 / 103

103 / 103

Luzern

Wolhusen

Huttwil

Schachen LU

S6

RE
S61

Langenthal

S7

62 / 62
124 / 186

48 / 48

124 / 186

124 / 186

S44

90 / 90

RE

62 / 62

BLS-PBA/AS, 22.11.2013

S6

62 / 12462 / 62

Willisau

62 / 124

Konolfingen

RR

90 / 90

90 / 90
90 / 90



Rollmaterialeinsatz auf BLS-Linien 2025 – 2030
(Zielkonzept 2. TE S-Bahn Bern)

BLS-PBA/AS, 22.11.2013

Rollmaterialtyp

RABe 515 (MUTZ)

neues S-Bahn-Fahrzeug (NSF)

RABe 535 („Lötschberger“)

RABe 525 NINA

TransGoldenPass-Komposition

Neuchâtel

Biel/Bienne

Schwarzenburg

Fribourg

Thun

Kerzers

Burgdorf

Lyss

Ins

Murten

Belp

Ramsei

Legende

Münchenbuchsee

Busswil

Münsingen

Gümlig
en

Bern Wankdorf

B
er

n

Flamatt

Zollikofen

Laupen BE

Büren an 
der Aare

S1

S12

S3/S31

S3/S31

R

Konolfingen Langnau

Hasle-Rüegsau

S1

Payerne

S2

Unterzollikofen

Solothurn

Worblaufen

S8

Jegenstorf

S9

S7

Worb Dorf

Bolligen

Bern Brünnen

S52

S4

S9

S4

S2

Sumiswald-
Grünen

Spiez

RE

RE

Interlaken Ost

Frutigen

Brig

RE

R

RE

R
R

Zweisimmen

105 / 210

103 / 206

48 / 48

105 / 105

R

R

103 / 206

105 / 210

208 / 208

208 / 208 62 / 124

48 / 48

124 / 186

124 / 186

62 / 248

105 / 105

10
5 /

 10
5

103 / 206

105 / 210

48 / 48

Bern

103 / 206

S3/S31

105 / 105

S4

S5

62 / 186
62 / 124

105 / 105

R

RE

62 / 124

62 / 124

R

R
105 / 105

RER

105 / 105

S4
105 / 210S5

S52

Niederscherli

S6
105 / 105

LuzernWolhusen

Huttwil

S6

RE

S61

Langenthal

S6S7

62 / 124
62 / 186

48 / 96

124 / 186

62 / 124

62 / 124

S4

105 / 105

RE 1
210 / 210

S61
62 / 62

62 / 62

48 / 96

62 / 124

RE

105 / 210

RE 2

Linien fremder Bahnen

Endbahnhof Linie / Bahnhof mit 
mögl. Kompositionswechsel

Bahnhof

105 / 210 normale / maximale Zuglänge

105 / 210

103 / 206

S12

S52

124 / 186

186 / 248

105 / 210

62 / 186

10
5 /

10
5

124 / 186

124 / 186

62 / 62

105 / 105 Willisau

48 / 96

Avenches

R
48 / 48
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Anhang F:  Rollmaterialeinsatz Meterspur  

 



S-Bahn Bern, 2. Teilergänzung

Rollmaterialeinsatz Meterspurlinien

RBS; Planungsstand 29.05.2012

Rollmaterialeinsatz gemäss Angebotskonzept 2020

Rollmaterialeinsatz gemäss Angebotskonzept 2025

Linie Massgebende Gefässgrösse
4

Umläufe

2
3

2-3

2

6

Rollmaterialeinsatz gemäss Angebotskonzept 2014

Linie Massgebende Gefässgrösse
4

Umläufe

2
4

2-3

2

6

Linie Massgebende Gefässgrösse
4

Umläufe

2
4

2-3

2

6
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Anhang G:  Dimensionierung des Angebots 

 

a) Dimensionierung des Angebots 2020 

b) Dimensionierung des Angebots 2025 

 



S-Bahn Bern 2.TE
Planungsbericht, Anhang G: Dimensionierung des Angebots

Dimensionierungswert der Nachfrage, Kapazität und Auslastung 2020

Taktangebot Zusatz HVZ
Linienast DWV SSA PHP Aufw.-

Faktor
Dimen.-

Wert
Anzahl
Züge

Rollmaterial HVZ Kapa-
zität

Aus-
lastung

Anzahl
Züge

Rollmaterial Kapa-
zität

Aus-
lastung

S1 Th 13'200      25% 1'650        1.3 2'150        2 Dosto 206m 1'920        1.12         
RE Br 6'600        25% 825          1.2 990          1 Lötschbg 4x 820          1.21         
S1 Fri 10'200      18% 918          1.3 1'190        2 Dosto 206m 1'920        0.62         
S2 Lpn 7'000        18% 630          1.3 820          2 1 x NSF 210m 1 x NSF 105m 1'020        0.80         
S2 Ln 8'100        22% 891          1.3 1'160        2 NSF 210m 1'360        0.85         
RE Lz 4'900        22% 539          1.2 650          1 Lötschbg 4x 820          0.79         
S3/31 Bi/Mueb 11'800      25% 1'475        1.3 1'920        4 3 x Dosto 103m 1 x Dosto 206m 2'400        0.80         
S3/31 Bp 8'000        24% 960          1.3 1'250        4 Dosto 103m 1'920        0.65         
S4/44 Gürbe 5'200        25% 650          1.3 850          2 Jumbo-B + ABt NINA4 3x 1'185        0.72         
S4 Bdf 4'000        24% 480          1.2 580          1 Jumbo-B + Bt 460          1.26         1 Jumbo 760          0.76         
S44 Bdf 3'900        24% 468          1.2 560          1 NINA4 3x 735          0.76         
S5/52 Ne 9'300        16% 744          1.3 970          2 NINA3 4x NINA4 + NINA3 1'145        0.85         
S51 BnB 4'200        14% 294          1.3 380          2 Jumbo 600          0.63         
RE Ne 5'600        22% 616          1.2 740          1 Lötschbg 3x 615          1.20         1 Lötschbg 820          0.90         
S6 Scbg 6'500        22% 715          1.3 930          2 Dosto 103m 960          0.97         
S7 20'900      18% 1'881        1.3 2'450        8 4 x 120m 4 x 60m 2'400        1.02         
S9 8'300        14% 581          1.3 760          4 60m 800          0.95         
S8 14'100      22% 1'551        1.3 2'020        4 120m 1'600        1.26         
RE So 12'200      22% 1'342        1.3 1'740        4 120m 1'600        1.09         

0.86         

2 1.04         60m 3'600        

3 Jumbo 3'640        

DOCP-#173278-v5-Konsolidierung_Nachfrageprognose_bis_2030.XLS  11.12.2013



S-Bahn Bern 2.TE
Planungsbericht, Anhang G: Dimensionierung des Angebots

Dimensionierungswert der Nachfrage, Kapazität und Auslastung 2025

Taktangebot Zusatz HVZ
Linienast DWV

2025
SSA PHP Aufw.-

Faktor
Dimen.-

Wert
Anzahl
Züge

Rollmaterial HVZ Kapa-
zität

Aus-
lastung

Anzahl
Züge

Rollmaterial Kapa-
zität

Aus-
lastung

S1/12 Ms/Th 14'300      25% 1'788        1.3 2'320        4 2 x Dosto 206m 2 x NSF 210m 3'280        0.71         
RE Br 7'300        25% 913          1.2 1'100        1 Lötsch 4x 820          1.34         
S1 Fri 11'350      18% 1'022        1.3 1'330        2 2 x NSF 210m 1'360        0.98         
S12 Lpn 7'750        18% 698          1.3 910          2 1 x Dosto 206m 1 x Dosto 103m 1'440        0.63         
S2 Ln 8'900        22% 979          1.3 1'270        2 NSF 210m 1'360        0.93         
RE Lz 5'350        22% 589          1.2 710          1 Lötsch 4x 820          0.87         
S3/31 Bi/Mueb 13'100      25% 1'638        1.3 2'130        4 2 x Dosto 206m 2 x Dosto 103m 2'880        0.74         
S3/31 Bp 8'850        24% 1'062        1.3 1'380        4 Dosto 103m 1'920        0.72         
S4 Gürbe 5'800        25% 725          1.3 940          2 NSF 210m 1'360        0.69         
S4 Bdf 5'100        24% 612          1.2 730          2 1 x NSF 210m 1 x NSF 105m 1'020        0.72         
RE Bdf 3'500        24% 420          1.2 500          1 NINA4 3x 735          0.68         
S5 Ne/Pay 10'300      16% 824          1.3 1'070        2 1 x NSF 210m 1 x Lötsch 3x 1'295        0.83         
S2 BnB 4'400        14% 308          1.3 400          2 NSF 105m 680          0.59         
RE Ne 6'200        22% 682          1.2 820          2 1 x NINA4 3x 1 x Lötsch 3x 1'350        0.61         
S6 Scbg 7'050        22% 776          1.3 1'010        4 4 x NSF 105m 1'360        0.74         
S7 22'000      18% 1'980        1.3 2'570        8 4 x 120m 4 x 120m 3'200        0.80         
S9 8'750        14% 613          1.3 800          4 60m 800          1.00         
S8 15'200      22% 1'672        1.3 2'170        4 120m 1'600        1.36         2 120m 2'400        0.90         
RE So 13'200      22% 1'452        1.3 1'890        4 180m 2'400        0.79         

0.77         1 NSF 105m 4'440        

DOCP-#173278-v5-Konsolidierung_Nachfrageprognose_bis_2030.XLS  11.12.2013
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Anhang H:  Abstellkapazitäten (Normalspur) 

 

a) Bedarf und Verfügbarkeit von Abstellkapazität 2015 

b) Bedarf und Verfügbarkeit von Abstellkapazität 2017-2019 

c) Bedarf und Verfügbarkeit von Abstellkapazität 2020-2024 

d) Bedarf und Verfügbarkeit von Abstellkapazität ab 2025 

 



 2. TE S-Bahn Bern, Planungsbericht, Anhang H

BLS-PBA/AS Stand: 23.10.2013

Abstellkonzept Fahrplan 2015 bis Baubeginn Wylerfeld / Situation ab Dez 2014 Basis: Rollmaterialeinsatz und -Bedarf PBA Stand 31.07.2013

Nachtabstellungen (Basis VP 15) Einsatzplanung BKP Stand 11.02.2013
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Anzahl Fahrz. 28 25 13 23 2 6 5 7 1 5 4 4 6 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 18 162
103 63 62 48 124 130 116 90 102 91 102 77 167 163 156 159 15 12 26 24 48 50 48 26 40 26 12220

Anz. 5 1 1 2 1 2 1 13
m 310 48 116 182 102 154 26 938 890 3) -48
Anz. 3 1 4
m 309 48 357 357 0
Anz. 7 3 3 1 0 4 0 3 2 1 1 25
m 721 189 144 130 360 501 326 50 48 2469 2503 34
Anz. 2 1 1 1 1 1 0 1 8 Deckelwert 600m
m 206 63 48 130 116 15 40 618 618 0
Anz. 2 2
m 206 206 590 384
Anz. 0
m 0 220 220
Anz. 5 5
m 315 315 1000 685
Anz. 3 3
m 309 309 309 0
Anz. 0
m 0 206 206
Anz. 0
m 0 280 280
Anz. 2 1 3
m 206 130 336 341 5
Anz. 0
m 0 0 0
Anz. 4 4
m 192 192 240 3) 48
Anz. 0
m 0 3)

Anz. 0 4 4
m 104 104 300 196
Anz. 0
m 0 3)

Anz. 1 2 3 2 0 1 1 1 1 12
m 62 96 390 232 102 167 12 24 1085 1099 14
Anz. 0
m 0 600 600
Anz. 1 1
m 103 103 330 6) 227
Anz. 6 2 1 9
m 288 334 48 670 1000 330
Anz. 4 2 1 7
m 252 96 163 511 511 7) 0
Anz. 0
m 0 210 210
Anz. 1 2 1 1 5
m 62 96 91 77 326 450 124
Anz. 2 2
m 206 206 206 0
Anz. 1 1
m 62 62 500 438
Anz. 3 1 2 1 0 7
m 189 124 180 102 595 1000 405
Anz. 6 0 6
m 378 378 500 122
Anz. 6 4 1 2 1 14
m 618 248 116 182 77 1241 1904 663
Anz. 2 1 1 0 4
m 126 124 90 340 846 506
Anz. 1 1 1 1 1 3 1 14 23
m 63 62 48 102 102 78 40 364 859 473 3) -386
Anz. 0
m 0 0 0

Total Fahrz. 28 25 13 23 2 6 5 7 1 5 4 4 6 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 2 18 162
Total Meter 2884 1575 806 1104 248 780 580 630 102 455 408 308 1002 489 0 0 15 12 26 24 48 50 48 78 80 468 12220 17483 5263

Veränderung gegenüber Vorjahr
xxx Veränderungen zum letzten Stand 2015 - 2019 vom 12.03.2013 (Basis 25.02.2013)
1) Abstellungen Bern Wylerfeld alle unter Bern
2) Huttwil vorübergehend reduzierte Abstellmöglichkeiten wegen Umbau (evtl. Langenthal/Luzern/Langnau) --> bei Abstellungen nicht berücksichtigt
3) Kapazität überprüfen und definitiv durch Infra BLS/SBB angeben
4) Von ca Mitte 2015 - Ende 2016 Ablieferung von zusätzlichen RABe 535 Lötschberger; Bestand Ende 2015 = ca 33 Fahrzeuge (+8) / Bestand Ende 2016 = 43 Fahrzeuge (+18)
5) Mit der Ablieferung von zusätzlichen RABe 535 Lötschberger, etappenweise Stilllegung der EW III-Pdl und Verstärkungsmodule bis Ende 2016
6) Während Rübenkampagen Abstellkapazität ca. 700m vom Bhf AG entfernt
7) Machbarkeit ist Abhängig von der Umlaufplanung (An- und Abfahrszeit Ne)
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 2. TE S-Bahn Bern, Planungsbericht, Anhang H

BLS-PBA/AS Stand: 23.10.2013

Abstellkonzept Fahrplan 2017-19 / Situation ab Dez 2016 Basis: Rollmaterialeinsatz und -Bedarf PBA Stand 31.07.2013

Nachtabstellungen (Basis VP 15) (Zusätzliche Beschaffung von 18 Lötschberger berücksichtigt)
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Anzahl Fahrz. 28 43 13 23 6 5 6 4 5 4 4 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 18 165
103 63 62 48 130 116 90 102 91 102 77 167 163 156 159 189 60 15 12 26 24 48 50 48 26 26 11821

Anz. 5 1 2 0 2 1 11
m 310 116 182 154 26 788 890 102
Anz. 3 1 4
m 309 48 357 357 0
Anz. 4 7 10 2 0 3 2 1 0 0 0 0 29
m 412 441 480 260 270 204 102 2169 1993 3) -176
Anz. 2 2 1 1 0 0 0 6
m 206 126 48 130 510 600 90
Anz. 2 2
m 206 206 590 384
Anz. 2 2
m 206 206 220 14
Anz. 5 5
m 315 315 1000 685
Anz. 4 4
m 412 412 412 0
Anz. 0
m 0 206 206
Anz. 0
m 0 280 280
Anz. 2 1 3
m 206 130 336 341 5
Anz. 0
m 0 0 0
Anz. 5 0 5
m 315 315 240 2) -75
Anz. 0
m 0 2)
Anz. 0 0 4 4
m 104 104 300 196
Anz. 0
m 0 2)
Anz. 5 1 0 2 3 0 0 0 1 1 13
m 315 62 260 348 12 24 1021 1099 78
Anz. 1 1
m 63 63 600 537
Anz. 1 1
m 103 103 330 227
Anz. 8 2 0 0 10
m 504 96 600 1000 400
Anz. 0 8 0 8
m 384 384 403 19
Anz. 0
m 0 210 210
Anz. 1 1 1 3
m 62 91 77 230 450 220
Anz. 2 2
m 206 206 206 0
Anz. 1 1
m 62 62 500 438
Anz. 4 3 1 0 8
m 252 270 102 624 1000 376
Anz. 4 1 1 6
m 252 102 102 456 500 44
Anz. 6 4 1 2 1 14
m 618 248 116 182 77 1241 1904 663
Anz. 1 0 1 0 1 2 5
m 63 102 189 120 474 846 372
Anz. 1 1 1 1 14 18
m 63 62 48 102 364 639 535 2) -104

0
0 0 0

Total Fahrz. 28 43 13 23 6 5 6 4 5 4 4 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 18 165
Total Meter 2884 2709 806 1104 780 580 540 408 455 408 308 0 0 0 0 189 120 0 12 26 24 0 0 0 0 468 11821 17012 5191

Veränderung gegenüber Vorperiode
xxx Veränderungen zum letzten Stand (2015 - 2019) vom 12.03.2013 (Basis 25.02.2013)
1) Abstellungen Bern Wylerfeld alle unter Bern
2) Kapazität überprüfen und definitiv durch Infra SBB/BLS angeben
3) Auslagerung infolge Unterkapazität nach Bern Weyermannshaus
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 2. TE S-Bahn Bern, Planungsbericht, Anhang H

BLS-PBA/AS

Abstellkonzept Fahrplan 2020-2024 Stand: 23.10.2013
Nachtabstellungen (VP 15)
Genauigkeit + / - 10%
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Anzahl Fahrz. 11 28 43 13 23 7 8 6 0 13 1 2 1 1 18 175
Länge in m 105 103 63 62 48 116 90 102 76 91 208 60 26 24 26 12831

Anz. 0 6 1 1 0 1 4 1 14
m 372 48 116 102 364 26 1028 890 4) -138
Anz. 5 5
m 515 515 618 103
Anz. 2 4 8 0 8 2 3 1 0 1 29
m 210 412 504 384 232 270 102 91 2205 1993 6) -212
Anz. 2 2
m 206 206 220 14
Anz. 5 5
m 315 315 1000 4) 685
Anz. 4 4
m 412 412 412 0
Anz. 2 0 1 3
m 206 91 297 0 7) -297
Anz. 5 0 5
m 315 315 240 4) -75
Anz. 1 1 2
m 62 48 110 180 4) 70
Anz. 0 4 4
m 104 104 300 196
Anz. 0
m 0 4)

Anz. 5 5 0 1 1 1 1 14
m 525 315 48 116 102 24 1130 1099 4) -31
Anz. 4 4
m 420 420 210 5) -210
Anz. 2 2
m 96 96 600 504
Anz. 1 0 1 2
m 103 91 194 330 136
Anz. 7 0 3 10
m 441 144 585 1000 415
Anz. 3 1 6 0 0 10
m 189 62 288 539 403 -136
Anz. 0 1 0 2 3
m 62 182 244 760 516
Anz. 2 2
m 206 206 320 8) 114
Anz. 0 1 0 1 2
m 62 91 153 500 347
Anz. 8 4 1 13
m 504 360 102 966 1500 534
Anz. 0 7 3 3 0 1 3 17
m 721 186 348 102 273 1630 1904 274
Anz. 1 1 1 2 5
m 63 90 208 120 481 846 365

Anz. 1 1 1 1 14 18
m 103 63 48 102 364 680 576 4) -104

0
0 0 0

Total Fahrz. 11 28 43 13 23 7 8 6 0 13 1 2 1 1 18 175
Total Meter 1155 2884 2709 806 1104 812 720 612 0 1183 208 120 26 24 468 12831 15901 3070

Veränderung gegenüber Vorperiode
xxx Veränderungen zum letzten Stand vom 12.03.2013 (Basis 25.02.2013)
1) keine Abstellkapazität mehr in Bern-X, Bern Wylerfeld, Bern Weyermannshaus 
2) Abstellungen Oberburg-X unter Oberburg
3) Abstellungen Spiez-X unter Spiez
4) Kapazität überprüfen und definitiv durch Infra SBB/BLS angeben
5) Im Vorprojekt ist die Option für zusätzliche Abstellung von 220m aufzunehmen
6) Nachtabstellkapazität im Areal Depot Aebimatt prüfen
7) Wegfall Bau Entflechtung Holligen ab ca. 2022. Kapazität und Verlagerung nach Areal Depot Aebimatt prüfen
8) Zusätzliche Abstellkapazität 110m Gleis 3 mit Rangieraufwand
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 2. TE S-Bahn Bern, Planungsbericht, Anhang H

BLS-PBA/AS

Abstellkonzept Fahrplan 2025-2030 Stand: 23.10.2013
Nachtabstellungen (VP 15)
Genauigkeit + / - 10%
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Anzahl Fahrz. 46 28 43 13 23 1 2 156
Länge in m 105 103 63 62 48 208 60 12661

Anz. 5 6 1 12
m 525 372 48 945 890 4) -55
Anz. 7 7
m 721 721 618 8) -103
Anz. 11 2 7 1 3 24
m 1155 206 441 62 144 2008 1993 6) -15
Anz. 2 2
m 206 206 220 9) 14
Anz. 4 1 5
m 252 48 300 1000 700
Anz. 4 0 4
m 420 420 420 0
Anz. 0 2 1 3
m 206 48 254 0 7) -254
Anz. 5 0 0 5
m 315 315 240 -75
Anz. 2 2
m 210 210 180 4) -30
Anz. 0 0
m 0 300 300
Anz. 0
m 0 4)

Anz. 7 5 0 1 13
m 735 315 48 1098 1099 1
Anz. 0 4 4
m 412 412 206 5) -206
Anz. 2 2
m 96 96 600 504
Anz. 3 1 4
m 309 48 357 330 -27
Anz. 7 0 7 14
m 441 336 777 1000 10) 223
Anz. 0 6 2 8
m 378 124 502 403 -99
Anz. 4 0 4
m 420 420 760 340
Anz. 2 2
m 210 210 320 11) 110
Anz. 2 2
m 210 210 500 290
Anz. 0 7 2 5 14
m 441 124 240 805 1500 695
Anz. 8 7 1 0 16
m 840 721 62 1623 1904 281
Anz. 1 1 0 1 2 5
m 63 62 208 120 453 846 393

Anz. 1 1 1 1 4
m 105 103 63 48 319 500 4) 181

0
0 0 0

Total Fahrz. 46 28 43 13 23 1 2 156
Total Meter 4830 2884 2709 806 1104 208 120 12661 15829 3168

Veränderung gegenüber Vorperiode
xxx Veränderungen zum letzten Stand vom 24.01.2012
1) keine Abstellkapazität mehr in Bern-X, Bern Wylerfeld, Bern Weyermannshaus 
2) Abstellungen Oberburg-X unter Oberburg
3) Abstellungen Spiez-X unter Spiez
4) Kapazität überprüfen und definitiv durch Infra SBB/BLS angeben
5) Im Vorprojekt ist die Option für zusätzliche Abstellung von 220m aufzunehmen
6) Nachtabstellkapazität im Areal Depot Aebimatt prüfen. Gesamtkapazität Bern unklar
7) Wegfall Bau Entflechtung Holligen. Kapazität und Verlagerung nach Areal Depot Aebimatt prüfen
8) Lösungen in Biel RB anstreben
9) Option mit Ausbau in Belp für zusätzlich 110m vorhanden
10) Gesamtkapazität Luzern unklar. Auslagerungen Wolhusen, Arth-Goldau möglich
11) Zusätzliche Abstellkapazität 110m Gleis 3 mit Rangieraufwand
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Anhang J:  Infrastrukturmassnahmen SBB / STB 

Mio. CHF  +/- % Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1

2'232 

Lyss Grien: Neue Haltestelle 2013-12 5.4 10% 1

Bern Ost: Zugfolgezeitverkürzung Bern 2014-12 26.5 10% 1 1

Thun - Bern - Fribourg (S1):Perronverlängerungen  10 
BHF, Verlängerung Abstellgleis 235 in Thun 2014-12 16.4 10% 1 1

Fribourg St-Léonard: neue Haltestelle 2014-12 10.5 10% 1

Gümligen - Thun: 2 Min. Zugfolgezeit (ZEB) 2014-12 18.7 10% 1 1

Bern - Biel (S3): Perronverlängerungen 4 Bhf 2014-12 10.8 10% 1 1

Flamatt - Bern Bümpliz: Stellwerkersatz 2015-04 38.6 10% 1 1

Bern Knoten: Leistungssteigerung, 1. US ZEB 2015-12 12.3 10% 1

Konolfingen: Ausbau Bahnhof 2017-12 37.5 20% 1 1

Bern Knoten: Stellwerkersatz 2018-12 88.0 50% 1 1 1

Bowil: Perronverlängerung Gleis 1 2018-12 1 1 1

ÖV-Knoten Ostermundigen 2019-12 49.0 10% 1

STB: Perronverlängerungen auf 220m Flamatt, Flamatt 
Dorf, Bahnhofumbau Neuenegg, Bahnhofverschiebung 
Laupen, Optionen Abstellgleis, Bushof und P+R

2019-12 36.5 30% 1 1

Worb: Ausbau zur Kreuzungsstation, 
Perronverlängerung 2019-12 8.3 50% 1 1

Emmenmatt: Anlageanpassung 2019-12 7.5 50% 1 1 1

Thun: Erhöhung Perronnutzlänge Gleis 5** 2019-12 5.7 50% 1

Bern Wylerfeld: Entflechtung 2021-12 261.2 20% 1 1

Anlageanpassung Neuenburg 2024-12 1

Hindelbank und Lyssach: Perronverlängerung und -
erhöhung 2024-12 3.9 50% 1 1

Burgdorf: Anlageanpassung 2024-12 1

Bern: Ausbau Publikumsanlagen SBB (inkl. Zugang 
Bubenberg) 2024-12 345.0 20% 1 1

Bern Knoten: Leistungssteigerung West (Verlängerung 
Perrons 5 und 6, Ausbau Westkopf 2024-12 410.0 50% 1 1

Bern Knoten (inkl. Thun): Langfristiges Abstell- und 
Unterhaltskonzept CH inkl. Bereitstellungsgleise* 2024-12 1 1

Bern Holligen: Entflechtung 2024-12 210.0 50% 1

Ausbau Aaretal: 3. Gleis bis Münsingen, Entflechtung 
Gümligen Süd 2024-12 630.0 50% 1 1

* = Bereitstellungsgleise Thun: Notw endigkeit per 12.2019 noch zu prüfen

** = Zeitpunkt / Notw endigkeit noch zu prüfen

Grosser Nutzen 
auch für Fern- 

und/oder 
Güterverkehr

Kosten
Kosten-

genauigkeitInfrastrukturprojekt IBN-Termin

Konzept-
relevant

Wesentlicher 
Anteil Substanz-

erhalt

Wesentliche 
Verbesserung 

BehiG und/oder 
Sicherheit
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Anhang K:  Infrastrukturmassnahmen BLS 

Mio. CHF  +/- % Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1

788 

Doppelspur Fanelwald–Zihlbrücke (exkl.) in Betrieb 12.2 10% 1

Ausbau Bahnhof Rosshäusern 2013-12 7.4 10% 1 1

Belp, Verlängerung Perron Gleis 1 2013-12 2.4 10% 1

Ausbau Bahnhof Burgistein 2014-04 28.8 10% 1 1 1

Vorgezogene Ausführung Perronanlage Seftigen 2014-12 1.1 30% 1 1 1

Ausserholligen GBS, Perronverlängerung und 
Modernisierung 2015-11 3.9 50% 1

Erhöhung Streckengeschwindigkeit Oberdiessbach - 
Heimberg 2016-12 6.1 50% 1 1

Doppelspurtunnel Rosshäusern–Mauss 2016-12 191.3 10% 1 1

Ausbau Bahnhof Gümmenen 2016-12 16.0 50% 1 1 1

Bern Stöckacker, Perronverlängerung 2017-12 4.3 50% 1 1

Perronmassnahmen Schwarzwasserbrücke 2017-12 0.4 50% 1

Ausbau Bahnhof Thurnen 2017-12 18.0 50% 1 1 1

Ausbau Bahnhof Ramsei (Stellwerkersatz): Regional 2017-12 28.6 50% 1 1 1

Ausbau Bahnhof Oberdiessbach (schlanke Infrastruktur) 2017-12 27.8 50% 1 1 1

Ausbau Bahnhof Müntschemier 2017-12 26.6 10% 1 1 1

Umbau Bahnhof Seftigen 2018-12 24.5 50% 1

Ausbau Bahnhof Kirchberg-Alchenflüh (inkl. Federweg 
Richtung Burgdorf) 2018-12 30.9 50% 1 1 1 0

BehiG-Massnahmen Steinhof 2018-12 2.5 50% 1 1

Ausbau Wiler, Weichenersatz und Perronlänge 2019-12 4.0 50% 1 1 1

Doppelspur Frischingweg–Kehrsatz Nord, mit 
Haltesstelle Kleinwabern 2019-12 39.5 50% 1 1 1

Ausbau Bahnhof Steffisburg (schlanke Infrastruktur) 2019-12 17.0 50% 1 1

Ausbau Stalden i.E. 2019-12 1.0 50% 1 1

Ausbau Bigenthal 2019-12 0.4 50% 1 1

Kosten
Infrastrukturprojekt IBN-Termin

Kosten-
genauigkeit

Konzept-
relevanz

Wesentlicher 
Anteil Substanz-

erhalt

Wesentliche 
Verbesserung 

BehiG und/oder 
Sicherheit

Grosser Nutzen 
auch für Fern- 

und/oder 
Güterverkehr
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Mio. CHF  +/- % Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1

Doppelspurausbau Uetendorf-Lerchenfeld und 
Beschleunigung 2020-12 36.0 50% 1

Bahnhof Zollbrück (Rückbau zur Haltestelle) 2020-12 8.2 50% 1

Bahnhof Brenzikofen (Stellwerkersatz) 2021-12 15.4 50% 1 1

BehiG-Massnahmen Mittelhäusern 2023-12 0.7 50% 1

Ausbau Schafhausen i.E. 2023-12 2.5 50% 1

Umbau Bahnhof Grosshöchstetten (schlanke 
Infrastruktur) 2023-12 20.4 50% 1 1

Perronmassnahmen BehiG Bümpliz Nord 2023-12 25.0 50% 1 1 1

Perronverlängerung Riedbach  2023-12 1.6 50% 1 1

Ausbau Biberist Ost und Ausbau Gerlafingen 2023-12 60.0 50% 1 1 1

Umbau Bahnhof Biglen (Stellwerkersatz) 2023-12 15.6 50% 1 1

Umbau Bahnhof Heimberg 2023-12 11.6 50% 1 1

Ausbau Schwäbis (BehiG) 2023-12 2.5 50% 1

Perronverlängerung Gleis 1 St. Blaise 2024-12 0.6 50% 1

Perronverlängerung Gampelen 2024-12 0.7 50% 1

Perronverlängerungen Weissenbühl, Kehrsatz Nord, 
Kehrsatz, Belp Steinbach 2024.12 7.7 50% 1

Belp, Abstellgleis 2024.12 50% 1

Doppelspur Liebefeld - Köniz 2024-12 33.0 50% 1

Ausbau Köniz - Niederscherli 2024-12 28.0 50% 1 1

Neue Haltestelle Waldegg 2024-12 4.0 50% 1

Zugfolgezeitverkürzung Marin-E. - Neuenburg 2024-12 1

Perronverlängerungen Toffen und Kaufdorf 2024-12 1

Wendegleis Brünnen 2024-12 20.0 50% 1

Ausbau Ins (Wendemöglichkeit für TPF-Zug) 2024-12 1

Wesentlicher 
Anteil Substanz-

erhalt

Wesentliche 
Verbesserung 

BehiG und/oder 
Sicherheit

Grosser Nutzen 
auch für Fern- 

und/oder 
GüterverkehrInfrastrukturprojekt IBN-Termin

Kosten
Kosten-

genauigkeit
Konzept-
relevanz
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Anhang L:  Infrastrukturmassnahmen RBS 

erwartet  +/- % Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1 Ja = 1

870

Ausbau Bahnhof Biberist 2013-12 25 10% 1 1 1

Rechtsbetrieb Jegenstorf - Zollikofen 2013-12 3 10% 1

Ausbau Bahnhof Ittigen 2015-12 7 50% 1 1

Schliessung Doppelspurlücke Zollikofen Nord 2016-12 40 30% 1 1 1

Verschiebung Bahnhof Deisswil 2016-12 1 30% 1 1

Umfahrungslinie Sinneringen 2019-12 30 30% 1

Ausbau Bahnhof Bätterkinden (Wendemöglichkeit S8) 2019-12 20 50% 1

Doppelspur Schalunen - Büren z.H. 2019-12 30 50% 1 1

Doppelspur Grafenried - Jegenstorf 2019-12 30 50% 1 1

Verlegung Bahnhof Jegenstorf 2019-12 50 50% 1

Verlegung Bahnhof Stettlen 2024-12 20 50% 1

Doppelspur Bleichenberg 2024-12 25 50% 1 1

Doppelspur Bätterkinden Nord 2024-12 25 50% 1 1

Ausbau Bahnhof Solothurn 2024-12 35 50% 1 1 1

Ausbau Perrons Solothurn-Bern (übrige RE-BHF) 2024-12 7 50% 1 1

Neuer Tiefbahnhof (gem. ZBB) 2024-12 522 20% 1 1

Wesentlicher 
Anteil Substanz-

erhalt

Wesentliche 
Verbesserung 

BehiG und/oder 
Sicherheit

Grosser Nutzen 
auch für Fern- 

und/oder 
Güterverkehr

Kosten
Infrastrukturprojekt IBN-Termin

Kosten-
genauigkeit

Konzept-
relevanz
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